
rechtliche Nachfrage, Zuschaltung Videokonferenz,
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Zitat von chilipaprika

... Müsste eigentlich nicht die Einverständniserklärung des Rests der Klasse eingeholt
werden?
Was müsste sonst berücksichtigt werden?
Kann es für die Lehrkraft eine Pflicht sein?

Ja und nein.

Einverständnis von allen und man kann die Lehrkräfte nicht verpflichten. Dies weiß ich, weil ich
mich mit Avataren beschäftigt habe und da war es so, obwohl diese nichts aufnehmen oder
speichern können.
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